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Zusammenfassung:

An einer Dokumentation der Auseinandersetzungen um die Ergebnisse der Reflex-Studie und ihr folgende Erkenntnisse einer noch größeren Gentoxizität der UMTS-Strahlung wird gezeigt, dass bislang keine Fälschung bewiesen, sondern in sehr fragwürdiger Weise mit Wissenschaftlern und der Wahrheit umgegangen wurde. Die Vorgänge werden durchsichtig für das Bemühen der Mobilfunkindustrie, den immer verlässlicheren Erkenntnissen einer besonderen Schädlichkeit der UMTS-Strahlung auf wissenschaftlich ungewohnten Wegen zu begegnen. Am Beispiel von Prof. Alexander Lerchl, dem Initiator der Vorgänge, zugleich einem der führenden deutschen ‚Strahlenschützer’ und Politik-Berater, wird ein Standard von ‚Strahlenschutz’ dokumentiert, der wesentliche Teile internationaler Erkenntnis ausblendet, permanent um ‚Entwarnungen’ und Grenzwertbestätigungen bemüht ist und nichts dabei findet, Antennen auf Kindergärten und Schulen zu empfehlen. Ein Bündnis aus Politik, Kapital und solchen ‚Experten’ maßt sich das Recht an, Wahrheit und gesundheitliche Verträglichkeit nicht nach dem verfügbaren Stand der Erkenntnis, sondern nach Gesichtspunkten wirtschaftspolitischer Opportunität zu definieren und mit wachsender machtpolitischer Arroganz durchzusetzen. Der Beitrag gelangt zu der illusionslosen Erkenntnis, dass wirksamer Schutz vor den Wirkungen elektromagnetischer Felder derzeit nicht mit dem Staat, sondern nur gegen seine Vorstellungen von Gesundheits- und Umweltschutz zu verwirklichen und in Projekten der Selbsthilfe anzustreben ist.  
1  Mobilfunkforschung und Mobilfunkintrigen
Dokumentation eines Skandals

1.1 Vorgeschichte

Der Verkauf der UMTS-Lizenzen hat dem deutschen Staat 100 Milliarden DM gebracht, ihn aber auch zum Auftraggeber der UMTS-Technik gemacht. Dabei wurden technische und finanzielle Vorteile bedacht, die Erforschung der Risiken aber der Zukunft überlassen – eine bei der Versteigerung neuer Funktechniken auch weiterhin beobachtbare riskante Abfolge.

Die besonderen Risiken der UMTS-Technik sind seither immer deutlicher zutage getreten. Bei dem Handel zwischen Industrie und Staat wurde offenbar also in leichtsinniger Weise auch über die Gesundheit von Bevölkerung und Umwelt entschieden. Es mag verständlich erscheinen, dass sich beide Seiten von geeigneten ‚Experten’ noch immer die Unbedenklichkeit der UMTS-Strahlung bescheinigen lassen. Doch die Beiträge dieser Schrift zeigen, dass das kein verantwortbarer Weg ist. 

Die Diskrepanz zwischen dem Stand wissenschaftlicher Erkenntnis und industriellen wie staatlichen Entwarnungen zeichnet sich seit langem an charakteristischen Etappen der Entwicklung ab: 

· 2003 bestätigt eine von drei niederländischen Ministerien in Auftrag gegebene Studie (‚TNO-Studie’) u. a. Tinnitus, Kopfschmerzen und Übelkeit als mögliche Sofortwirkungen der neuen Technik.

· 2005 gelangen schwedisch-russische Forschungen von I. Belyaev, E. Markova und anderen Wissenschaftlern zu dem Ergebnis, dass UMTS-Mikrowellenstrahlung auf Grund ihrer Signalcharakteristik deutlich größere zellschädigende biologische Effekte bewirken kann als GSM-Strahlung. 

· 2006 bestätigen die Professoren H. W. Rüdiger und F. Adlkofer die Richtigkeit solcher Vergleiche mit dem Nachweis, dass die UMTS-Strahlung schon bei einer zehnmal niedrigeren Intensität (SAR) so gentoxisch ist wie nach den Ergebnissen der Reflex-Studie die GSM-Strahlung.  

· 2008 belegt eine Studie des Fraunhofer Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin Hannover am Beispiel von Mäusen die tumorfördernde Wirkung von UMTS. 

Warum Studien, die nichts gefunden haben, gut belegte Risiken nicht entkräften können, wird in den Beiträgen dieser Schrift immer wieder gezeigt. Doppelt gilt das dort, wo angebliche ‚Repliken’ auch nichts finden sollen. Nach dem Bekanntwerden der niederländischen TNO-Studie gibt die Mobilfunkindustrie eine UMTS- Studie an der ETH Zürich in Auftrag, verändert die Projektvorgaben (u. a. in der Auswahl der Probanden) allerdings so, dass andere Ergebnisse herauskommen müssen. Als Prof. Adlkofer Bundesumweltminister Gabriel im Dezember 2006 mit den Ergebnissen der neuen UMTS-Studie bekannt macht, sieht sich Prof. Alexander Lerchl von der privaten Jacobs University Bremen ein erstes Mal herausgefordert, die These besonderer UMTS-Risiken mit eigenen Versuchen an Mäusen zu entkräften. Und als Prof. Adlkofer die UMTS-Forschungen in einem internationalen Rahmen weiterführen und überprüfen lassen möchte, versucht Prof. Lerchl das Vertrauen in die UMTS- Technik auf anderem Wege wieder herzustellen. 

1.2  Dokumentation  Teil I

Seit Anfang 2008 war die UMTS-Studie der Professoren Rüdiger, Adlkofer und weiterer Mitarbeiter, die für die UMTS-Strahlung ein erhöhtes Risikopotential nachgewiesen hatte, in einem wissenschaftlichen Fachjournal zugänglich geworden.
 Der EU lag seit dem 25. Februar 2008 auch ein Antrag Adlkofers vor, die bisherigen Erkenntnisse auf breiter Grundlage nach dem – noch einmal verbesserten – Muster der Reflex-Studie auf internationaler Grundlage zu überprüfen und vom Reagenzglas auf den Menschen zu übertragen. Für den Schutz der Gesundheit bot das Projekt die Chance einer verlässlichen Abklärung, wie biologisch wirksam die UMTS-Strahlung tatsächlich war –  für die Volksgesundheit eine Chance, für die betriebene Mobilfunkpolitik eine Gefahr. 
Vorwürfe, die beunruhigenden Erkenntnisse seien gefälscht,  sollen in dieser Situation vier Ziele auf einmal erreichen: 
1. den Ruf der betreffenden Forscher in Zweifel ziehen; 

2. den Widerspruch zwischen den Entwarnungen des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms und dem Stand der internationalen Forschung beheben; 

3. einem für industrielle, staatliche und eigene Interessen gefährlichen EU-Antrag den Boden entziehen; 

4. nach Möglichkeit sogar die Erkenntnisse der Reflex-Studie von 2005 ‚entsorgen’.

Die erste Phase der Vorgänge einschließlich der Gegendarstellungen der Professoren Rüdiger und Adlkofer ist inzwischen gut dokumentiert, so dass hier eine kurze Zusammenfassung genüge.
 Als Drahtzieher der Aktionen steht abermals Alexander Lerchl fest. Wohl nach vertraulicher Abstimmung (wofür es deutliche Hinweise gibt) wendet er sich schriftlich zunächst an den Rektor der Universität, dann auch an die Herausgeber zweier wissenschaftlicher Zeitschriften und behauptet, die Daten der beiden Studien zur Gentoxizität von GSM- und UMTS-Strahlung seien gefälscht. 

Tatsächlich wird dem Rektorat der Medizinischen Universität Wien im Mai 2008 vom Nachfolger Prof. Rüdigers gemeldet, eine Laborantin der Arbeitsmedizin habe Daten gefälscht. Die als hoch qualifiziert geltende und seit fast 10 Jahren im Labor der Arbeitsmedizin beschäftigte Mitarbeiterin räumt Nachlässigkeiten ein, die auf April 2008 zu datieren sind. Aber sie betont, dass diese Vorgänge nicht das Geringste mit früheren Projekten zu tun haben, an denen sie mitgewirkt hat. 
Doch gegen die Beteuerungen der Laborantin und ohne ihren früheren Vorgesetzten, Prof. H. W. Rüdiger, auch nur anzuhören und die Rohdaten der Untersuchungen selbst anzusehen, kommt ein dreiköpfiger universitärer Rat für Wissenschaftsethik zu dem Schluss, dass Publikationen, an denen die Laborantin mitgewirkt hat, wegen des Verdachts der Datenmanipulation zurückgezogen werden müssen. Konkret gefordert wird das freilich nur für die beiden Studien zur Wirkung der Mobilfunkstrahlung, zu GSM und UMTS. Sechs weitere Studien, an denen die Laborantin mitgewirkt hat, bleiben zunächst unbeanstandet. Dem Einwand Rüdigers, dass die Ergebnisse ordnungsgemäß zustande gekommen, auch anderweitig längst vielfältig bestätigt seien, begegnet der Rektor der Universität mit dem Argument, Prof. Rüdiger habe sich dem Votum einer unabhängigen wissenschaftsethischen Kommission zu beugen und die Ergebnisse der 2008 publizierten UMTS-Studie wie die Reflex-Ergebnisse von 2005 zurückzuziehen. 

Überraschend stellt sich zwei Tage später allerdings heraus, dass der vom Rektor berufene Vorsitzende des dreiköpfigen Rats für Wissenschaftsethik als Jurist bei einem Unternehmen der Mobilfunkindustrie beschäftigt ist. Ungeachtet der Tatsache, dass andere das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Untersuchungskommission zerstört sehen, gibt der Rektor der Universität an den Professoren Rüdiger und Adlkofer vorbei eine Pressemitteilung heraus, die unter Berufung auf Geständnisse - die es nie gegeben hat - die Vermutung in Umlauf bringt, die Arbeiten über erbgutändernde Wirkungen von Mobilfunkfeldern seien gefälscht.

Spiegel-Redakteur Manfred Dworschak verkündet sofort der Öffentlichkeit: „Gleich zwei vieldiskutierte Studien sind nach dem Geständnis praktisch wertlos geworden.“

1.3  Dokumentation Teil II 

Immerhin erreichen die Beschuldigten, dass die Kommission unter neuem und neutralem Vorsitz die Verhandlungen noch einmal aufnimmt. Angesichts der dürftigen Beweislage, deren sich offenbar auch die Drahtzieher der Geschichte bewusst sind,  steuert der Rektor bereits im Vorfeld der Sitzung einen Kompromiss an, bei dem es weniger um Wahrheit als um ‚Gesichtswahrung’ geht: Die Reflex-Studie soll unangetastet bleiben; im Gegenzug erklärt sich Prof. H. W. Rüdiger bereit, sich wegen nicht gänzlich auszuschließender Fehler aus formalen Gründen von der UMTS-Studie zu distanzieren.

Doch kaum hat H. W. Rüdiger dem fragwürdigen Kuhhandel zugestimmt, erneuert der Rektor in öffentlichen Stellungnahmen in vollem Umfang die alten Fälschungsvorwürfe. Prof. Rüdiger verwahrt sich dagegen und macht in seiner Stellungnahme deutlich, dass bereits der Kompromiss unter Pressionen zustande gekommen ist, die mit den Vorgängen Vertraute unumwunden als ‚erpresserisch’ bezeichnen. Der Spiegel aber beeilt sich, die Mär von den bestätigten Fälschungen mit einer reißerischen Geschichte von der Favoritin des Professors erneut in die Öffentlichkeit zu bringen.
 Manfred Dworschak bedient die Mobilfunkindustrie ein weiteres Mal mit einem einseitig informierten Tendenzjournalismus, der die Aufklärung faktisch auf die Selbstdarstellung des Wiener Rektorats reduziert. 

Wie weit die Darstellung der Fakten auseinander geht, zeigt sich, wenn man die neuerliche Stellungnahme des Rektors mit den Darstellungen der Professoren Rüdiger und Adlkofer vergleicht – was im Folgenden in Auszügen geschieht. 

Aus der Pressemitteilung des Rektors 

der Medizinischen Universität Wien

vom  29.Jul 2008

„Prof. Hugo Rüdiger zog offensichtlich inkorrekte Mobilfunkstudie zurück

Korrespondierender Autor gesteht Fehler ein und retrahiert die heuer erschienene Studie

Wien (OTS) - Dr. Hugo Rüdiger, ehemaliger Leiter der klinischen Abteilung für Arbeitsmedizin und seit 2007 Emeritus, zog nach einem Hearing vor dem Rat für Wissenschaftsethik (ein vor vier Jahren an der Medizinischen Universität Wien eingerichtetes Gremium zur Beurteilung von Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens) zumindest eine, nämlich die im März dieses Jahres erschienene, von zwei umstrittenen Publikationen über eine angebliche DNA-schädigende Wirkung von Mobilfunk-Strahlungen zurück(1). In einer Aussendung der MUW vom 23.5. d. J. wurde über den Verdacht berichtet, dass die dort publizierten Daten manipuliert waren.   

Nach weiteren durch den Rat vorgenommen Recherchen steht nun dezidiert fest, dass der die Experimente durchführenden Mitarbeiterin zumindest seit August 2005 der Verblindungscode bekannt war. […] Wie bereits berichtet wurde, hat besagte Mitarbeiterin im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle vom April d. J. Testversuche, die auch in den beiden Publikationen zur Anwendung kamen, in Auftrag bekommen und Daten geliefert, ohne mikroskopische Untersuchungen und Auswertungen dazu überhaupt gemacht zu haben. Sie hat nach Überführung ihr Verhalten sofort eingestanden und ihr Dienstverhältnis zur MUW unmittelbar danach gekündigt […].

Der Rektor der MUW hat daraufhin die Herausgeber der beiden Journale, wo die Arbeiten erschienen sind, informiert, dass den genannten Publikationen mit großer Wahrscheinlichkeit ein wissenschaftliches Fehlverhalten zugrunde liegt.

Der Rektor der MUW, Wolfgang Schütz, sieht die Causa nun als abgeschlossen: ‚Wir haben wohl rasch und eindeutig reagiert, was wir dem Ruf unserer Universität, den Forschenden und Lehrenden sowie den Studierenden schuldig sind. Methoden, die den wissenschaftlichen Ansprüchen und dem Ethos einer korrekten Wissenschaft nicht entsprechen, können nicht geduldet werden. Ich bin sehr beruhigt, dass Herr Prof. Rüdiger zuletzt Einsehen zeigte.’“
(1) E Diem, C Schwarz, F Adlkofer, O Jahn, HW Rüdiger (2005)

Non-thermal DNA breakage by mobile-phone radiation (1800 MHz) inhuman fibroblasts and in GFSH R17 rat granulosa cells in vitro. Mutation Research 583, 178 183. C Schwarz, E Kratochvil, A Pilger, N Kuster, F Adlkofer, HW Rüdiger (2008) Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS, 1950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human fibroblasts but not in lymphocytes. International Archives of Occupational and Environmental Health 81, 755 767.

Schlusszusammenfassung aus der Stellungnahme von Professor H. W.  Rüdiger

„Dass der Rektor sich über den von ihm selbst zuvor gutgeheißenen Kompromiss hinwegsetzt und mit seiner zweiten Pressemitteilung am 29.7. 2008 die Richtigkeit seiner ersten vom 23.5.2008 bestätigt, spricht für sich selbst. Richtig gestellt werden müssen insbesondere die folgenden Punkte:

1. Die Mobilfunkstudie wird von mir nicht zurückgezogen weil sie ,offenkundig inkorrekt’ ist, sondern aus lediglich formalen Gründen.

2. Die Zurückziehung ist das Ergebnis einer internen Vereinbarung (Kompromiss), welcher der Rektor zugestimmt hat, und die er jetzt nicht einhält.

3. Die seit Monaten laufenden Recherchen haben nicht zu Erkenntnissen geführt, welche die Fälschung publizierter Daten beweisen. Eine diesbezügliche schriftliche Anfrage des Chief Editors des International Archive of Occupational and Environmental Health vom 3.6. 2008 wurde vom Rektor bis heute nicht beantwortet.

4. Es ist nicht erwiesen, dass der Verblindungscode der Expositionskammer ‚der die Experimente durchführenden Mitarbeiterin zumindest seit August 2005 bekannt war’.

5. Durch seinen Hinweis auf den von ihm am 23.5. 2008 geäußerten, (aber inzwischen durch den Rat für Wissenschaftsethik nicht bewiesenen) Verdacht einer Datenmanipulation hält der Rektor den Fälschungsverdacht zumindest indirekt zu Unrecht aufrecht.

6. Die Nennung der Publikation E Diem, C Schwarz, F Adlkofer, O Jahn, HW Rüdiger (2005) Non-thermal DNA breakage by mobile-phone radiation (1800 MHz) in human fibroblasts and in GFSH R17 rat granulosa cells in vitro. Mutation Research 583, 178 183.   ist irreführend, da diese Arbeit nicht zurückgezogen wurde.“
Im Verlauf der weiteren Überprüfungen konnte der vom Rektor der Medizinischen Universität Wien am 23.5.2008 öffentlich geäußerte Verdacht, die Veröffentlichungen über gentoxische Wirkungen von Mobilfunkfeldern seien gefälscht, für keine einzige der Studien bewiesen werden. Ungeachtet dieser Tatsache treibt der Rektor in einer Pressekonferenz am 1.9.2008 die Jagd auf mögliche Fälschungen auf die Spitze und fordert: „Sämtliche weitere Publikationen, an welchen dieselbe Autorin unter Anwendung derselben Versuchsanordnung beteiligt war, zu erheben, und dann den zuständigen Herausgebern die Retraktion auch dieser Publikatio​nen zu empfehlen.“

Prof. Rüdiger kommentiert:

„Konkret heißt das: Nachdem Fälschungen in zwei Publikationen bisher nicht belegt werden konnten, soll nunmehr auf einen solchen Beleg überhaupt verzichtet und Arbeiten ohne jede Prüfung zurückgezogen werden. Dazu muß man ganz deutlich feststellen:
· Das pauschale Zurückziehen von wissenschaftlichen Publikationen ohne Nach​weis von Unkorrektheiten in diesen Arbeiten ist international beispiellos.
· Dieses grundlose Vernichten wissenschaftlicher Ergebnisse, die von vielen meist jungen Mitarbeitern in jahrelangen Bemühungen erarbeitet wurden, ist verant​wortungslos, weil es die persönliche Integrität und die berufliche Zukunft der Be​teiligten in Frage stellt.

· Es ist auch verantwortungslos gegenüber staatlichen und anderen Institutionen, wel​che über Jahre bedeutende Summen für diese Untersuchungen zur Verfügung gestellt haben.

· Es ist verantwortungslos der Gesellschaft gegenüber, weil die hier erarbeiteten und nun devaluierten Ergebnisse von großer Bedeutung für die Gesundheit vieler Menschen sind.“

Nach Einsichtnahme des geheim gehaltenen Protokolls, das Verlauf und Ergebnisse der zweiten Sitzung des Ethik-Rats dokumentiert, fasst Prof. Adlkofer die Geschichte des Skandals von seinen Anfängen bis hierher am 8. September in einer Pressemitteilung zusammen: 

Pressemitteilung von Prof. Dr. Franz Adlkofer 

vom 8. September 2008
„Wissenschaft und Wahrheit in der Mobilfunkforschung

Stand und Hintergründe einer Kontroverse

Das Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF), dessen Ergebnisse in den vergangenen sechs Jahren mit einem Aufwand von 17 Millionen Euro erarbeitet worden sind, ist je zur Hälfte von Staat und Industrie bezahlt worden. Es kommt zu der beruhigenden Schlussfolgerung, dass insgesamt kein Anlass besteht, die Schutzwirkung geltender Grenzwerte vor gesundheitlichen Risiken der Mobilfunk​strahlung in Zweifel zu ziehen. 

Das überwältigende Presseecho weit über Deutschland hinaus entspricht dem Gewicht dieser Aussage. Was jedoch den Wahrheitsgehalt der Botschaft angeht, steht diese im krassen Widerspruch zum Stand der internationalen Forschung, und wird nicht einmal durch den Ertrag des eigenen Programms ge​deckt. Auf zentrale Fragen wie Langzeitfolgen der Mobilfunkstrahlung und besondere Risiken für Kinder kann das DMF keine Antwort geben. Angesichts dieses Eingeständnisses grenzt die Entwarnung an Verantwortungslosigkeit. Weil darüber hinaus die Existenz athermischer Wirkungen weit unterhalb der geltenden Grenzwerte schlichtweg ignoriert wird, wird die Entwarnung zur Gewissenlosigkeit. Dies zu erkennen und eine Fehlentscheidung der Bundesregierung zu verhindern, wäre Aufgabe jenes eigenen Beratungsgremiums der Bundesregierung gewesen, das ausschließlich aus Wissenschaftlern besteht, der so genannten Strahlenschutzkommission (SSK). Doch das Gegenteil ist der Fall: Eine Empfehlung der SSK hat die Entwarnung durch die Bundesregierung erst möglich gemacht. 

Eine bedeutende Rolle in diesem Beratungsausschuss spielt Prof. Alexander Lerchl von der privaten Jakobsuniversität in Bremen, dessen wissenschaftliche Arbeit sich der besonderen Unterstützung der Telekommunikationsindustrie erfreut. Seit langem lässt er nichts unversucht, den internationalen Hin​weisen auf eine Schädlichkeit der Mobilfunkstrahlung, insbesondere aber der UMTS-Strahlung, entgegenzuwirken. Im Rektor der Medizinischen Universität Wien und den Redakteuren des Spiegel hat er offenbar Partner gefunden, die seine Aktivitäten vorbehaltlos unterstützen. 

Vor einigen Monaten wurde vom Rektor der Medizinischen Universität Wien aufgrund von Verdächtigungen und gezielten Fehlinformationen, die u.a. von Alexander Lerchl ausgingen, erst​mals behauptet, dass zwei wichtige Studien zur Frage genschädlicher Wirkungen der Mobilfunk​strahlung aus der Arbeitsmedizinischen Abteilung seiner Universität gefälscht seien. Mit der Forderung auf Rücknahme der beiden Arbeiten an die Autoren und die Herausgeber, in deren wissenschaftlichen Fachzeitschriften sie publiziert worden waren, folgte er einer Empfehlung seines Rates für Wissenschaftsethik. Doch überraschend stellte sich heraus, dass die Zusammensetzung dieses Rates ethischen Prinzipien in so fern nicht entsprach, als den Vorsitz ein Vertreter der Telekommunikationsindustrie innehatte! 

Nach Aufdeckung dieses Skandals wurde eine weitere Sitzung des Rates anberaumt, diesmal unter einem neutralen Vorsitzenden. Das Sitzungsprotokoll, das aus unverständlichen Gründen als Geheim​dokument behandelt und nicht veröffentlicht wird, welches wir aber als Mitautor der publizierten Studien einsehen durften, belegt überzeugend, dass die Vorwürfe gegen die betroffene Arbeitsgruppe mit großer Wahrscheinlichkeit unzutreffend sind. Verbleibende Unsicherheiten könnten ohne großen Aufwand geklärt werden, wenn dies wirklich gewünscht würde. Doch was tut der Rektor? Ohne Rück​sicht auf den Inhalt des Protokolls wiederholt er seine Vorwürfe in weiteren öffentlichen Stellung​nahmen. Sie finden Eingang in ein so bedeutendes Publikationsorgan wie Science, und Der Spiegel trägt sie in reißerischer Aufmachung in die Öffentlichkeit. 

Auf seiner Homepage äußert sich der Rektor der Medizinischen Universität Wien über Wissenschaft und Wahrheit im Allgemeinen und in der Mobilfunkforschung im Besonderen. Was er darunter zu verstehen scheint, ist im konkreten Fall nicht nur zur absolut ungerechtfertigten Vernichtung von Forschungsergebnissen aus vieljähriger Arbeit geworden, sondern darüber hinaus auch zum Rufmord an den daran beteiligten Forschern. Eine Inszenierung wie diese, obwohl keineswegs neu in der Mobilfunkforschung, widerspricht allen Forderungen an wissenschaftliche und journalistische Redlichkeit. Und als Entsorgung von gut dokumentierten möglichen Risiken, die Menschen gefährden, widerspricht sie auch dem Auftrag einer Medizinischen Universität! 

Über die Hintergründe dieser Aktivitäten zur Vernichtung wissenschaftlicher Daten und davon ausgehend zur Manipulation der öffentlichen Meinung kann man im Moment nur spekulieren. Man kann aber auch versuchen, aus verfügbaren Hinweisen nahe liegende Schlüsse ziehen. Ein Ausdemwegräumen der Wiener Forschungsergebnisse hätte zur Folge, dass zumindest ein wichtiger Grund entfällt, der die Aussagen des DMF Lügen straft und den gegenwärtigen Grenzwerten jede Berechtigung abspricht. Wenn zudem die geplante Fortsetzung der Forschungsaktivitäten der Wiener Arbeitsgruppe in einem internationalen Rahmen auf absehbare Zeit verhindert werden könnte, bestände für die Telekommunikationsindustrie wohl kaum ein Anlass zur Klage. 

Die Stiftung VERUM, die das von 2000 bis 2004 laufende und maßgeblich von der Europäischen Union finanzierte REFLEX-Projekt (QLK4-CT-1999-01574) organisierte und koordinierte, hat in der Zwischenzeit zusammen mit 9 internationalen Partnern ein Folgeforschungsvorhaben zur Förderung eingereicht. Das REFLEX-Projekt, zu dem die Wiener Arbeitsgruppe wesentlich beigetragen hat, zeigt, dass die Mobilfunk​strahlung  Struktur und Funktion von Genen in isolierten menschlichen Zellen verändern kann. Mit dem Folgeprojekt soll herausgefunden werden, ob vergleichbare Zellveränderungen auch beim lebenden Menschen, insbesondere bei Kindern und Heranwachsenden, vorkommen. Sollte dies der Fall sein, wäre ein starker Hinweis dafür erbracht, dass die Mobilfunkstrahlung ein gesundheitliches Risiko für den Menschen darstellt, wenn auch das Ausmaß noch im Dunkeln bliebe. 

Das Folgeprojekt wurde von den Gutachtern der EU-Kommission ausgezeichnet bewertet, bis jetzt aber nicht gefördert. Wie weit die Wiener Vorgänge das Zögern der Kommission befördert haben, wird man kaum erfahren. Umso mehr darf man fragen, wer von einer Forschungs- und Aufklärungs​verhinderung dieser Art am meisten profitiert. Sicherlich nicht Alexander Lerchl von der privaten Jakobsuniversität in Bremen, der sich der besonderen Unterstützung der Telekommunikationsindustrie erfreut, und die ihn unterstützenden Akteure in Wien und Hamburg, schon eher die Telekommunikationsindustrie selbst, die sich gerne vorgeschobener Strohmänner bedient. Dass Wahrheit in der Wissenschaft der Mobilfunkforschung so nicht verhindert werden darf, dafür ist jetzt zu sorgen.
 Prof. Dr. med. Franz Adlkofer

VERUM Stiftung für Verhalten und Umwelt. Private Stiftung des bürgerlichen Rechts“

Ganz offensichtlich war der Rektor mit dem Ergebnis der Sitzung des von ihm einge​setzten dreiköpfigen Ethik-Rates und dem Protokoll des neuen - nun tatsächlich neutral agierenden - Vorsitzenden nicht einverstanden. Nach Bekunden seines Sekretariats hat er in solchen Situationen das Recht, sich über das Protokoll hinwegzusetzen und nach eigenem Ermessen zu entscheiden – wovon er ausgiebig Gebrauch gemacht hat. Auf Kosten der Wahrheit und entgegen einem in demokratischen Ländern üblichen Umgang mit Beschuldigten hat er mit der Geheimhaltung des Protokolls nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Objektivierungs- und Schutzfunktion der Öffentlichkeit unterdrückt.

1.4  Bewertung

‚Faul’ war der zwischen dem Rektor der Medizinischen Universität, Prof. Wolfgang Schütz, und dem in Ruhestand gegangenen Prof. Hugo W. Rüdiger vereinbarte Kompromiss aus mehreren Gründen. Fragen wissenschaftlicher Wahrheit lassen sich nicht auf dem Kompromissweg entscheiden, schon gar nicht vor einer Sitzung, die die Wahrheit erst noch klären soll. Gesichtswahrung und Rücksichtnahmen auf die Wünsche der Industrie haben die Verantwortung von Medizin und Wissenschaft für die Gesundheit von Menschen dabei dominiert. Und nicht nur faul, sondern unverantwortlich und verleumderisch war die Art und Weise, wie sich der Rektor der Wiener Medizinischen Universität über den von ihm selbst herbeigeführten Kompromiss und über das Protokoll des mit der Untersuchung des Falles beauftragten Rates hinweggesetzt hat. Ein großer Fehler war es schließlich‚ dass sich Prof. Rüdiger aus ‚formalen’ Gründen auf einen Kompromiss mit einem Rektor eingelassen hat, dem man nach den voraus liegenden Erfahrungen besser nicht vertraut hätte und der den Kompromiss auch sofort in ein Schuldeingeständnis umgemünzt hat.

Verbreitung von Unwahrheiten, Geheimhaltung des Protokolls sowie die Bereitschaft auch unbeteiligte Dritte zu schädigen machen den vorgegebenen Anspruch einer rigorosen Wahrheitssuche unglaubwürdig und verschleiern gravierende Probleme des eigenen Vorgehens. Diese beginnen bereits bei der Frage, was im April 2008 in dem Labor der Wiener Medizinischen Universität abgelaufen ist. Nachlässigkeiten einer Mitarbeiterin wird man nicht beschönigen wollen. Aber nach unseren Ermittlungen sind sie in einem Klima gestörter zwischenmenschlicher Beziehungen und Vertrauensverhältnisse zustande gekommen, das nach der Entpflichtung von Prof. Rüdiger auch das Verhältnis zwischen dem kommissarischen Rüdiger-Nachfolger Prof. Wolf und der früheren Rüdiger-Mitarbeiterin K. erfasst und die Labor-Atmosphäre zunehmend mitbestimmt hat. Doch auch weitere Fragen zu den Wiener Vorgängen sind bis heute unaufgeklärt geblieben: 

· Welche Rolle spielt bei den Vorgängen, dass Prof. Wolf zugleich stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Funk ist? 

· Die überhasteten und tendenziösen Pressemitteilungen des Rektorats unterstreichen das offensichtliche Ziel, der Mobilfunkindustrie zu Diensten zu sein. Spielt dabei eine Rolle, dass man an der Unterzeichnung der rektoralen Pressemitteilung durch Mag.a  Nina Hoppe, die „Leiterin Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit & Sponsoring /  MedUni Wien“, eine nicht unproblematische universitäre Nachbarschaft von Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring beobachtet? 

· Oder hat es außer einem nicht unüblichen Sponsoring der Mobilfunkindustrie zugunsten von Universitäten auch anderweitige Zahlungen der Mobilfunkindustrie gegeben - wie dies für das Jahr 2005 und einen verwandten Kontext von Auseinandersetzungen immerhin belegt ist?
 

Solange der Rektor der Universität jedenfalls Unwahrheiten verbreitet, ein wichtiges Protokoll geheim hält und solche Fragen nicht beantwortet sind, tut man gut daran, sich schützend vor eine Mitarbeiterin zu stellen, die sich gegen rektorale Willkür und fragwürdige Vorstellungen von ‚Aufklärung’ nicht wehren kann. 
Als Ergebnis unserer eigenen Recherchen und im Vergleich der oben mitgeteilten Dokumente stellen wir fest:

1. Die Pressemitteilungen des Rektors zeigen keinen Kontakt zu der Wahrheit, die vom Ethik-Rat seiner Universität im zweiten Anlauf und unter neutralem Vorsitz ermittelt worden ist. 

2. Die Geheimhaltung des Protokolls widerspricht allen Vorstellungen von Aufklärung und Demokratie und setzt bisherige Strategien eines willkürlichen Umgangs mit Informationen und Angehörigen der Universität fort. 

3. Der Rektor, Prof. A. Lerchl und M. Dworschak haben ihre Jagd auf Fälscher mit Fälschungen betrieben. Ihre öffentlich verbreiteten Urteile über das Wirken zweier angesehener Professoren und eine Mitarbeiterin sind alltagsnah beurteilt eine Lüge, juristisch beurteilt berufsschädigender Rufmord – was inzwischen auch einen Anwalt beschäftigt.

4. Wo man gern etwas vom Geist des hippokratischen Eides spüren würde, gewahrt man richtiger eine Industriegefälligkeit, deren Umsetzungen mitunter an mittelalterliche Hexenjagden und Inquisitionstribunale erinnern.  
5. Alles zusammen gefährdet nicht nur den Ruf der Medizinischen Universität Wien, sondern auch einen zeitgemäßen Gesundheits- und Umweltschutz.
6. Die von Alexander Lerchl angezettelte deutsch-österreichische Wissenschaftsgroteske erweist sich mehr und mehr als anachronistischer Versuch, von internationalen Erkenntnissen der Genschädigung durch Mobilfunkstrahlung weit unterhalb geltender Grenzwerte abzulenken und der Strahlung eine Unschuld zurückzugeben, die sie auf vielen Wegen eingebüßt hat.
Mit den Berichten von Manfred Dworschak bietet der Spiegel nicht zum ersten Mal Beispiele einer höchst tendenziösen Berichterstattung zugunsten der Mobilfunkindustrie.  Die beiden Artikel zu den Wiener Vorgängen bringen das Märchen von den Fälschungen eiligst in Umlauf. Die Deutsche Presseagentur überführt es ungeprüft in die weite Medienlandschaft. Rundfunk- und Fernsehsendungen haben auf solchen Grundlagen inzwischen so skandalöse Beispiele einer unseriösen journalistischen Berichterstattung geliefert, dass wir auf gesondertem Wege darauf reagieren wollen. 

Hier genüge ein kurzes Statement zu den Einstellungen des Dworschak-Journalismus: 

1. Die beiden Artikel sind nicht nur schlecht recherchiert: Manipulation und Ausblendung gut zugänglicher Informationen bestätigen die Absicht, ein einseitiges Bild der Dinge, das die Lerchl-Aktion geradezu glorifiziert, möglichst rasch in möglichst weite Kreise zu bringen.  

2. Die Tendenzen dieser Art wiederholen sich im Umgang mit der Forschung zu den Risiken der Strahlung. Der Artikel zeigt sich diesbezüglich nicht nur schlecht informiert. Er blendet mit erkennbarer Absichtlichkeit auch alles aus, was an gesundheitsschädigenden Wirkungen der Strahlung längst gut gesichert und bekannt ist.

3. Die Anspielungen auf ein mögliches Verhältnis eines Professors zu seiner Mitarbeiterin entbehren jeder sachlichen Grundlage und bedienen in unseriöser Weise die Sensationsgier des Marktes.

Die beiden Artikel bieten Beispiele eines unprofessionell arbeitenden Journalismus und Musterbeispiele eines Tendenzjournalismus, der die Instrumentalisierung der Wissenschaft entsprechend vergröbert und um die Instrumentalisierung von Medien ergänzt. Was an Honoraren und Anzeigenvolumen auf diesem Wege erwirtschaftet wird, wird mit Diffamierungen, Gefährdungen und Schädigungen Dritter erkauft und widerspricht allen Beteuerungen von Unabhängigkeit und Kritikfähigkeit eines Journalisten. 

2. Missverstandener ‚Strahlenschutz’ in Selbstzeugnissen
    Eine Dokumentation
2.1 Die Wahrheit des Zufalls
Eine deutsche Journalistin hat den Rektor der Wiener Universität gefragt, wie es geschehen könne, dass ein Vertreter der Telekommunikationsindustrie Vorsitzender eines von ihm eingesetzten dreiköpfigen Ethik-Rates werden könne. Der Rektor hat ihr geantwortet, das sei rein „zufällig“ geschehen, was nicht recht befriedigen kann. Es scheint auch nicht der einzige ‚Zufall’ dieser Art, der eher einiges an Absichtlichkeit verrät.
Die Professoren Lerchl und Schütz und der Journalist Manfred Dworschak versuchen der Öffentlichkeit das Bild einer mehr oder minder zufälligen Aktionsgemeinschaft zu vermitteln, die einzig ihr kompromissloses Verlangen nach Wahrheit und Sauberkeit in der Wissenschaft zusammengeführt hat. Doch manches spricht sowohl gegen den Zufall als auch die leitende Funktion der Wahrheitssuche. Oder ist auch das Zufall, dass die Vernetzungen auf der Seite von Alexander Lerchl in die Forschungsgemeinschaft Funk, auf der Seite der Medizinischen Universität Wien in den Wissenschaftlichen Beirat Funk (WBF) führt? 

Zufälle verraten zuweilen etwas von einem verborgenen Gesetz, vorgegebene Wahrheiten dienen der Verschleierung einer anderen Wahrheit, die unter der Oberfläche des Redens und Handelns verborgen wird. Im vorliegenden Fall liegt die verdeckte Wahrheit in der einfachen Tatsache, dass die weltweiten Nachweise genschädigender Wirkungen der Mobilfunkstrahlung – weit unterhalb geltender Grenzwerte - für Konzerne wie Politiker zu einem bedrängenden Problem geworden sind. Das Trio Lerchl, Schütz und Dworschak scheint in Wirklichkeit wohl unterwegs, bei der Entsorgung der Probleme zu helfen. Es ist in diesem Sinne auch kein Zufall, dass das Motiv der ‚Entwarnung’ wie ein roter Faden das Wirken von Alexander Lerchl durchzieht, auf das im Folgenden näher eingegangen wird – vorwiegend unter Auswertung von Selbstzeugnissen. 
2.2 Entwarnungen, Grenzwertbestätigungen und Antennen auf Kindergärten
Porträt eines führenden deutschen ‚Strahlenschützers’
Prof. Dr. rer. nat. Alexander Lerchl von der privaten Jacobs University Bremen ist der unbestrittene Drahtzieher der deutsch-österreichischen Wissenschaftsgroteske. Aufgefallen ist er unserer Initiative von unabhängigen Wissenschaftlen, Ärzten und Technikern als Mitwirkender von umweltärztlichen Schulungen, die von der Interessenvertretung der Mobilfunkindustrie (IZMF) organisiert und finanziert worden  sind. Schulungen dieser Art wurden und werden in den verschiedensten deutschen Regionen durchgeführt – 2007 auch als Workshop im Rahmen der Jacobs University.
 Als Grundtenor solcher Veranstaltungen wird von der Geschäftsführerin des IZMF, aber auch von beteiligten Wissenschaftlern und Ärzten immer wieder der Slogan ausgegeben: „Mediziner geben Entwarnung.“
 
Entwarnungen sind auch sonst eine auffällige Signatur von Lerchls Wirken, was sich nicht von selbst versteht. Denn geht man weit genug zurück, lernt man ihn gerade auch als ganz undogmatischen Beförderer mobilfunkkritischer Einsichten kennen. 1999 - 2001 wirkt er maßgeblich an einem Projekt mit, das die schädigende Wirkung gepulster hochfrequenter Strahlung auf einjährige Pflanzen dreier Nadelbaumarten nachweist. Die Beobachtung,  dass Pinus pumila mit ihrem größten Anteil vertikal stehender Nadeln auch die größte Schädigungsrate aufweist, legt den Schluss nahe, dass die kausale Wirkung unmittelbar über die Nadeln erfolgt.
 Der Bericht über das mit öffentlichen Mitteln geförderte Projekt liegt bis heute nicht vor und war für uns nur als Kurzzusammenfassung über mancherlei beharrliche gesuchte Umwege erreichbar. 
Für die verminderte Aktualität der damaligen Erkenntnisse hat Alexander Lerchl inzwischen eine überraschende Erklärung: Die Schäden seien in Wahrheit „durch thermische Wirkungen auf die Anzuchterde“ etwa infolge von „Wasserstress“ oder „Nährstoffmangel“ entstanden; in keiner Weise sei daraus zu folgern, „dass die Experimente an Keimlingen unter den geschilderten Versuchsbedingungen für relevante Expositionen von Bäumen Schäden oder ursächliche Zusammenhänge vermuten lassen“.
 Sollen sich auch bei Pflanzen alle biologischen Effekte ausschließlich thermischen Wirkungen verdanken, wie die geltenden Grenzwerte das suggerieren?
Als Franz Adlkofer dem deutschen Bundesumweltminister Gabriel im Dezember 2006 die Erkenntnisse seiner UMTS-Studie vorlegt, der zu Folge die UMTS-Strahlung möglicherweise weit gentoxischer als die GSM-Strahlung ist, lässt eine Pressemitteilung aus der Jacobs Universität Bremen nicht lange auf sich warten.  Am 29.06.2007 kann Lerchl der Öffentlichkeit berichten, in „Langzeitversuchen“ an Mäusen „keinen Nachweis für eine Schädigung durch UMTS-Strahlung“ gefunden zu haben.
 „Wissenschaftler der Jacobs University […] unter Leitung von  Alexander Lerchl, Professor of Biology, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Wuppertal […] gaben nun Entwarnung“, liest man in einer der vielen öffentlichen Vermarktungen der beruhigenden Erkenntnis.
 Die Rede von „Langzeitversuchen“, die eine Berücksichtigung von Langzeitrisiken suggeriert, bezieht sich de facto auf die Lebensdauer von Mäusen. Und in vieler Hinsicht fragwürdig sind auch die Begründungen der Entwarnung. Zu den üblichen Standardargumenten deutscher Entwarner gehört ansonsten, dass sich Beobachtungen an Tieren nicht auf Menschen übertragen lassen. Hier wird die Entwarnung genau umgekehrt mit einer solchen Übertragung begründet. Und bei genauer Beobachtung stellt man auch fest, dass die Bestrahlung der UMTS-Mäuse vorsorglich vier Wochen früher abgebrochen wurde als die der GSM-Mäuse.

In seinem 2007 erschienen Bändchen Macht Mobilfunk krank? Daten, Fakten, Hintergründe fasst Lerchl die Summe seiner eigenen und aller ihm bekannten Erkenntnisse unter der Überschrift „Kritische Einsichten“ zusammen: „Die Resultate der wissenschaftlichen Studien belegen insgesamt bislang keinen Verdacht auf einen Zusammenhang zwischen Mobilfunk​strahlen innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte und Gesundheitsschäden, weder in Zell- oder Tierexperimenten noch anhand epide​miologischer Untersuchungen.“
  Grenzwerttreue und Entwarnung bedingen sich in dieser Aussage wechselseitig. Eine Rezension des Buches weist jedoch darauf hin, dass „Daten, Fakten, Hintergründe“ „einseitig und unvollständig dargestellt“ seien und unerwünschte Erkenntnisse - z. B. in Sachen Elektrosensibilität -„ausgeblendet“ werden. Sie verweist ihrerseits auf den Hintergrund einer privat finanzierten Universität, an der Vodafone-Stipendien bereits für geeigneten  wissenschaftlichen Nachwuchs sorgen.
 

Lerchl gehört zu den wichtigsten Auftragnehmern des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms. Peter Neitzke, der selbst daran mitgewirkt hat, geht zu dem Projektanteil von Lerchl auf spürbare Distanz. Lerchl habe „im Rahmen des DMF die meisten Projekte durchgeführt". Doch zeigten alle seine Projektberichte eine Eigenheit, die sie von den Berichten der anderen Forschungsteilnehmer deutlich unterscheide. Aus jedem der Projekte werde die Versicherung abgeleitet, dass kein Anlass besteht, die Grenzwerte herabzusetzen: „Damit ergeben sich aus diesen Versuchen keine Erkenntnisse, die eine Senkung der bestehenden Grenzwerte für die Ganzkörperexposition begründen könnten“  - so oder ähnlich liest man es als Fazit zu jedem der von ihm übernommenen Projekte. Neitzke stellt kritisch fest, „dass sich der Handlungsbedarf in Hinblick auf die Festsetzung neuer Grenzwerte sicher nicht aus den Ergebnissen eines einzelnen Experiments ergibt“.
 

Die Strahlenschutz-Praxis, die den regelmäßigen Entwarnungen und Grenzwertbestätigungen entspricht, hat Alexander Lerchl in einem Presseinterview im Anschluss an einen in Ritterhude gehaltenen Vortrag zum Ausdruck gebracht. Er richtet den „dringenden Appell“ an die Kommunen, „keine zusätzlichen Steuergelder für Mobilfunk-Studien“ zu vergeuden und empfiehlt, „die Masten auf öffentlichen Gebäuden mitten im Ort aufzustellen: auf Schulen, Kindergärten, andere öffentliche Gebäude mit Publikumsverkehr“.
 Das Engagement für Antennen auf Kindergärten und Schulen ergänzt er um sein Engagement für WLAN in den Schulen. Im Zuge von Auseinadersetzungen um die Einführung von W-LAN in der Integrierten Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck erklärt er W-LAN für unbedenklich und gesundheitliche Risiken so wenig für nachgewiesen wie die Existenz elektrosensibler Menschen. Gegen den Widerstand besorgter Eltern und empörter Bürger stärkt er damit dem Verein „n-21: Schulen in Niedersachsen online e. V.“ den Rücken, der Niedersachsens Schulen mit W-LAN ausrüsten möchte und zu dessen ca. 70 Mitgliedern auch die Telekom, Siemens, EWE, Intel, und Microsoft gehören. Während Bayern, auch das BfS und die Bundesregierung empfehlen, auf W-LAN in Schulen zu verzichten, werden in Osterholz-Scharmbeck und Umgebung zahlreiche Klassen in Grund- und Hauptschule sowie Gymnasium mit Notebooks und W-LAN im Klassenzimmer ausgestattet.
 
Auf  der Grundlage der mitgeteilten Beobachtungen und Selbstzeugnisse Lerchls ist festzustellen: 

1. Entwarnungen und Grenzwertbestätigungen sind die auffälligsten Konstanten in seinem Wirken.
2. Er erweist sich nach beiden Seiten hin als exemplarischer Vertreter einer für die Bedürfnisse der Mobilfunkindustrie und des Staates instrumentalisierten Wissenschaft.

3. Was den Entwarnungen widerspricht, wird systematisch ausgeblendet, zerredet oder dementiert – nach der Schrift Die Fälscher eine der geläufigsten und einflussreichsten Strategien wissenschaftlicher Fälschung.
 

4. Die Empfehlung von Antennen auf  Kindergärten und W-LAN in den Schulen, von einem der derzeit wohl einflussreichsten ‚Strahlenschützer’ vorgebracht, sind Ausdruck einer kranken Vorstellung von ‚Strahlenschutz’, aber auch eines kranken Systems des Gesundheits- und Umweltschutzes, dem 80 Millionen Menschen ausgeliefert sind.
2.3 Wege, Umwege und Irrwege der Finanzierung 
Lerchl ist Angehöriger der privaten Jacobs University Bremen, die überwiegend mit dem Kapital von Sponsoren wirtschaftet. Dass das auch Gefahren für die Unabhängigkeit der Wissenschaft nach sich ziehen könnte, wird mit Stellungnahmen dementiert, die jegliches Problembewusstsein vermissen lassen. Als Lerchls Universität - zugleich mit dem Telekommunikationsausrüster Huawei - der industrienahen Forschungsgemeinschaft Funk (FGF) beitritt, lässt man der Öffentlichkeit voll Stolz sowohl die neuen Partnerschaften als auch die besondere Unabhängigkeit der Forschung mitteilen: „Seit dem 12. September 2007 sind die beiden Organisationen Mitglieder der Forschungsgemeinschaft Funk e. V. [...]. Huawei Technologies ist ein führender Hersteller von Telekommunikationsnetzen der nächsten Generation und bedient Telekommunikationsanbieter mit über einer Milliarde Nutzern weltweit. Die Jacobs University Bremen ist eine private, unabhängige Hochschule mit höchsten Ansprüchen in Forschung und Lehre.“
  

Lerchl hat sich nicht zuletzt mit seinem Engagement für die IZMF-finanzierten Schulungen von Ärzten in Kreisen unabhängiger Wissenschaftler einen zweifelhaften Ruf erworben. Die Höhe seiner Einkünfte aus dieser Quelle kennen wir nicht. Auf die Finanzierung seines Wirkens angesprochen, nennt er zwei weitere Auftraggeber und betont, nie „direkte Forschungsaufträge“ von der Mobilfunkindustrie übernommen zu haben: Seine Auftraggeber seien das Bundesamt für Strahlenschutz und die Forschungsgemeinschaft Funk. Wie weit die Forschungsgemeinschaft Funk die Interessen der Mobilfunkindustrie vertritt, wird nicht dazugesagt. Doch schon die Zusammensetzung des Vorstands ist aufschlussreich: Karl-Wilhelm Siebert (Vorsitz), Vodafone D2 GmbH, Dr. Fritz Lauer, T-Mobile Deutschland GmbH, Dr. Karsten Menzel, E-plus Mobilfunk GmbH & Co KG, Herbert Tillmann, Bayerischer Rundfunk, Matthias Meier, Motorola GmbH, Christer Törnevik, Ericsson GmbH, Luo Shudong, Huawei, Albrecht Gundlach, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Persönliche Vertreter: Dr. Michael Schüller, Vodafone D2 GmbH, Joe Wiart, France Telekom, Dieter Vorbeck, O2 Germany GmbH & Co. OHG, Helwin Lesch, Bayerischer Rundfunk, Reinhart Wählen, Motorola GmbH, Slavko Kutija, Ericsson GmbH, Mag. Maximilian Maier, Forum Mobilkommunikation, Dieter Garvert, Bundesministerium für Wirtschaft und Technolgie.
 Von einer wissenschaftlichen Zeitschrift auf diesen unbefriedigenden Hintergrund wissenschaftlicher Beauftragungen hingewiesen, weist Lerchl in einer Replik u. a. auf das dringende Erfordernis solcher Vernetzungen und Kooperationen hin.
 Entscheidend ist vielleicht auch wirklich nicht die Tatsache solcher Kontakte, sondern das Ergebnis ihrer Wirkung. Wenn aber als Ergebnis herauskommt, dass die  Entwarnungen im größten Stile in die Regierungspolitik Einzug halten und im Bayerischen Rundfunk zuweilen Sendungen von erlesener Einseitigkeit geboten werden
, hat man Anlass zur Frage, ob gute Kontakte nicht zuweilen sehr schlechte Folgen haben. Und den anderen genannten Auftraggeber, das staatliche Bundesamt für Strahlenschutz, muss man als kritischer Wissenschaftler wie Bürger sogar fragen, ob Empfehlungen von Antennen auf Kindergärten und Schulen jene Art von Strahlenschutz sind, die zu bezahlen man Steuerzahlern zumuten sollte.
2.4.  Berater oder Verräter?
Der Typus des Wissenschaftlers, den wir am Beispiel Alexander Lerchls beschrieben haben, ist heute keine seltene Erscheinung. ‚Musterländer des Mobilfunks’ und Paradiese der Schnurlosigkeit wurden mit seiner Hilfe aufgebaut
, die volle Austragung der Risiken dabei einer künftigen Generation überlassen. Trotz der Vielzahl solcher ‚Täter’, die sich um die Frage ihrer möglicherweise massenhaften ‚Opfer’ wenig kümmern, ist Alexander Lerchl in ihrem Kreis von besonderer Bedeutung. Denn unter allen Entwarnern ist er nicht nur einer der konsequentesten, sondern auch einer der einflussreichsten. Als Auftragnehmer zahlreicher Teilprojekte des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms hat er beigetragen, seine Entwarnungen zum Fundament einer technokratisch-unbesorgten Gesundheits- und Umweltpolitik zu machen. Als Angehöriger der Strahlenschutzkommission ist er zur Stütze eines Schutz-Systems geworden, das die Entwarnungen vollends zur Grundlage der Regierungspolitik gemacht hat. Wenn Bundesumweltminister Gabriel die Ergebnisse des DMF am 17. Juni 2008 der Öffentlichkeit als umfassende Entwarnung verkauft hat, so klangen seine Worte wie ein politisch vereinfachtes Lerchl-Echo. 
Erfahrungen von Dr. Birgit Stöcker, der Vorsitzenden des Bundesverbands Elektrosmog e. V., zeigen die weitere Ausbreitung solcher Echos bis ins Kanzleramt. Auf ihre vernichtende Kritik am Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramm und seinem Organisator, Dr. W. Weiss (Bundesamt für Strahlenschutz), hat ihr Bundesumweltminister Gabriel mitgeteilt, dass - anfänglich durchaus bestehende - “Hinweise auf mögliche Risiken“ im Verlauf des Programms „nicht bestätigt“ werden konnten, so dass damit auch jeglicher Absenkung der Grenzwerte die „wissenschaftliche Grundlage“ fehle. Dr. W. Weiss seinerseits versichert, dass es auch  „keinen wissenschaftlichen Beweis für eine besondere Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch hochfrequente Felder“ gebe, folglich ebenfalls keinen Bedarf, die Nutzung von Handys durch Kinder gesetzlich einzuschränken. Auch Forderungen besonders sensibler und unter der Entwicklung leidender Menschen „nach funkfreien Bereichen und ‚Wohnoasen’“ könne er angesichts der gegebenen wissenschaftlichen Beweislage nicht unterstützen. Im Bundeskanzleramt fasst Frau Pia Beyer die Grundlinien dieser Argumentation noch einmal paraphrasierend zusammen: Nach den Ergebnissen des DMF gebe es keine Erkenntnisse, „die die geltenden Grenzwerte aus wissenschaftlicher Sicht in Frage stellen“,  konnten auch die „Hinweise auf mögliche Risiken […] nicht bestätigt werden“. 
Wenn solche Äußerungen – mehr oder minder gleichlautend – regelmäßig auch von Agenten der Mobilfunkindustrie formuliert werden, kann man sie einordnen. Wenn sie im Namen einer Regierung formuliert werden, der Leben und Umwelt eines Volks anvertraut sind, sollte man ein anderes Format an Informiertheit wie Beratung erwarten dürfen! 
Allein für die Einführung der UMTS-Technik hat der Staat Lizenzgebühren von 50 Milliarden EURO eingenommen. Jetzt versucht er die Öffentlichkeit damit zu beeindrucken, dass 17 Millionen für den Schutz der Bevölkerung ausgegeben wurden, was stolze 0,003 % der allein für die UMTS-Technik eingenommenen Summe sind! Davon hat die Mobilfunkindustrie die Hälfte getragen, so dass sich der staatliche Aufwand noch einmal auf 0,0015% reduziert. Da die hälftige finanzielle Beteiligung der Industrie nach gut gesicherten Informationen auch ihre Mitbestimmung bei der Projektvergabe zur Folge hat, schränkt das die Verlässlichkeit der Risikoermittlung noch einmal ein. Und wenn dann im Rahmen solcher Arrangements ein erheblicher Teil der Projekte und Gelder an professionelle Entwarner geht, weiß man, warum die Entwarnung vorprogrammiert war. Wider seinen Willen sind die oben zitierten Worte von Bundumweltminister Gabriel für das Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm entlarvend: Zu Beginn des Programms hat es Hinweise auf  Risiken gegeben; danach waren sie ausgeräumt. Dazwischen aber liegt das Wirken der Entwarner! 
Weder die Berufenen noch der Staat haben es bisher zu einer hinreichenden Wahrhaftigkeit gebracht, sich oder gar der Öffentlichkeit die Widersprüche einzugestehen, die ein ebenso verlogenes wie sachlich untaugliches Schutz-System zur Folge haben. Wissenschaftler, die in auffälliger Industrienähe wirken und die Risiken von Industrieprodukten entsprechend herunterspielen, werden gleichzeitig in Kommissionen berufen, die das Volk vor den Risiken dieser Produkte schützen sollten. Sie selbst haben kein Problem damit, in ihrer Person beides zu vereinen und sich für beides bezahlen zu lassen. Doch in der gesellschaftlichen Auswirkung kommt dabei ein neuartiges wissenschaftliches Doppelagententum heraus, das den mächtigeren und besser situierten ‚Herrn’ bedient, den anderen verrät. Als ‚Strahlenschützer’ und Politiker-Berater haben solche Bediener zweier unvereinbarer Funktionen einen  Standard angeblicher ‚Rechtsstaatlichkeit’ hervorgebracht, der de facto fahrlässige Körperverletzung, Menschenopfer und Vertreibungen rechtfertigt. Industrienahe ‚Experten’ und schlecht beratene Politiker haben unter den Einwirkungen des Industriekapitals ein System des Denkens und Handelns hervorgebracht, in dem selbst Volksgesundheit und Umwelt zur käuflichen und verkäuflichen Handelsware geworden sind. 
Was der Bevölkerung vollmundig als Akt großzügiger und umsichtiger politischer Vor- und Fürsorge verkauft wird, zeigt in Wahrheit die grenzenlose Unterordnung der Volksgesundheit unter die Ökonomie - auch Manifestationen eines Leichtsinns, der sich nicht einmal in  volkswirtschaftlicher Hinsicht rechtfertigen lässt. Eine Schrift, hrsg. von der Europäischen Umweltagentur, vom Deutschen Umweltbundesamt übersetzt, untersucht die politische Befolgung des Vorsorgeprinzips in der Überschau eines Jahrhunderts. Späte Lehren aus frühen Warnungen: Das Vorsorgeprinzip 1896-2000 ist ihr Titel. In einem weiten geschichtlichen Panorama und an einer Vielzahl von Beispielen analysiert sie ein hundertjähriges Versagen der Politik vor der Aufgabe der Vorsorge, als Folge dieses Versagens horrende Opfer an Leben sowie volkswirtschaftliche Verluste, die alle Gewinne weit übersteigen. Von den 12 Lehren, die daraus abgeleitet werden und u. a. fordern, schon frühe Warnungen ernst zu nehmen, scheinen die Mobilfunkverantwortlichen der Gegenwart noch nie gehört zu haben. Vielleicht liegt das auch daran, dass es die Warnungen seit rund 80 Jahren gibt und die heutige Aufgabe nicht darin bestünde, Warnungen zu hören, sondern Wirkungsmechanismen zur Kenntnis zu nehmen, die Beweischarakter haben! Die Verantwortungslosigkeit ist in diesem Licht auch als Verbrechen an der Volksgesundheit zu qualifizieren.  
3. Folgen für die Erfahrung des demokratischen Rechtsstaats
Die geltenden Grenzwerte lassen Belastungen der Lebenswelt durch technisch erzeugte elektromagnetische Felder zu, deren Stärke den natürlichen Haushalt an magnetischen und elektromagnetischen Feldern um den Faktor 1 : 10 Milliarden übersteigen darf.
 Wie Ulrich Warnke in der ersten Broschüre dieser Reihe an Bienen, Vögeln und Menschen gezeigt hat, ist es kurzsichtig anzunehmen, dass solche Eingriffe in einen natürlichen Haushalt, der von der Evolution her Bestandteil unserer Organisation und unseres Funktionierens ist, lange gut gehen können. Nachprüfbare Wirkungsmechanismen der Schädigung gestatten vielmehr die Prognose, dass die Verantwortlichen aller Gruppierungen innerhalb weniger Jahrzehnte zerstören, was die Evolution im Lauf von Millionen von Jahren aufgebaut hat.
Zahlreiche nationale und internationale Schriften von großer Bedeutung und Tragweite bestätigen die Notwendigkeit einer Wende. Die BioInitiative Working Group hat sie mit einem monumentalen Forschungsbericht als Konsens renommiertester internationaler Wissenschaftler gefordert. Der BUND legt die grundsätzliche Forderung einer solchen Wende seiner neuen Position 2008 zugrunde: 

„Der menschliche Organismus und der anderer Lebewesen ist auf ein funktionsfähiges, möglichst ungestörtes bioelektrisches System angewiesen. Aufgrund technischer Entwicklungen wird heute durch verschiedene elektromagnetische Felder störend bis schädigend in diese lebenden Systeme eingegriffen. Die vorliegenden Erkenntnisse, Erfahrungen und Beobachtungen zeigen unmissverständlich, dass dringend ein ausreichender Schutz und eine wirksame Vorsorge vor schädlichen elektromagnetischen Feldern für Menschen, Tiere und Pflanzen erreicht werden muss. […] Eine Wende in der mobilen Kommunikationstechnik ist daher dringend erforderlich und wird mit dieser Position skizziert.“

In unserer Schrift  Die Gefährdung und Schädigung von Kindern durch Mobilfunk (2008) haben wir ein weltweites Spektrum solcher Stimmen und ihrer wissenschaftlichen Begründungen dokumentiert, aber auch gezeigt, wie fremdartig und provinziell sich die deutschen Entwarnungen in diesem Rahmen ausnehmen. Wie kann es sich ein führender Politiker überhaupt leisten, etwas zu verkünden, was nach dem hier dokumentierten Stand internationaler Erkenntnis Schädigungen der Gesundheit und der Gene zum Standard gängiger Politik macht?
Die Antwort ist ein ‚weites Feld’. Sie beginnt bei der Frage, wie sich Politiker informieren oder beraten lassen. Und sie setzt sich in die Frage fort, was die Annahme hoher Milliardenbeträge und die vielen Vernetzungen zwischen Mobilfunkindustrie und politischer Sphäre bewirken. Aber sie führt auch tief in Bereiche einer Psychologie der Macht. In seinem Buch Höhenrausch zeigt der Journalist Jürgen Leinemann eindrucksvoll, wie der Umgang mit der Macht nahezu regelmäßig auch von Trübungen des 
Wirklichkeitsbewusstseins begleitet wird, schon weil die Träger der Macht den Druck eines intakten Gewissens gar nicht aushalten könnten. 

Die Entlastung des Gewissens bei gleichzeitiger Rechtfertigung der Macht, aber auch weitreichenden Verkürzungen des Realitätsbewusstseins übernehmen im vorliegenden Fall die Standards einer jedem bekannten Mobilfunkideologie. Ihre zentralen Glaubensartikel lauten: 1. Beweise der Schädigung fehlen. 2. Eine besondere Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Feldern gibt es nicht. 3. Im Übrigen sind wir durch Grenzwerte und kostspielige Projekte zur Sicherung ihrer Einhaltung bestens geschützt. Teile der damit ausgeblendeten Wirklichkeitserfahrung wurden in dieser Schrift beschrieben, die zeigt, dass die deutsche Mobilfunkpolitik auf der Grundlage eines Wunschdenkens und an der Sprache der naturwissenschaftlichen Fakten vorbei betrieben wird. Stellt man sich den Forschungsberichten dieser unserer Schriftenreihe, erweisen sich die zitierten Stereotype der Mobilfunkpolitik schnell als Kanon ebenso vieler Lügen. Auch wenn Politiker den Versicherungen ihrer Bürgernähe tatsächlich zu den von ihrem Handeln Betroffenen folgen würden, fänden sie in reichem Maße Gelegenheit, ihr Wirklichkeitsbewusstsein zu überprüfen. Aber sie verschließen stattdessen lieber die Augen auch davor, wie weit sie mit einer de facto unverantwortlichen Zwangsbestrahlung, den aufoktroyierten Wertminderungen und der Schaffung einer immer größeren Gruppe von ‚unbehausten’ Menschen gegen die Zusicherungen des demokratischen Rechtsstaats verstoßen. Die Verfassung verpflichtet unsere Regenten u. a. auf den Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG), auf eine geeignete Risikovorsorge (Art. 2.2 GG) und den Schutz des Eigentums (Art. 14 GG). Sie verpflichtet auch auf den Schutz der Schwächeren und Sensibleren, von besonderen Risikogruppen wie Kindern, Alten und Kranken, der ein Qualitätsmerkmal jeder lebendigen Demokratie ist. Ein ‚Strahlenschutz’, der die Unterschiede in bislang einmaliger Weise nivellieren möchte, löscht geradezu das Recht auf Individualität aus, das die Moderne politischer Kultur seit der Aufklärung fundiert. 
In der betriebenen Politik des Mobil- und Kommunikationsfunks maßt sich eine fragwürdige Allianz aus Regierungsmacht, Kapitalmacht und instrumentalisierten ‚Experten’ mit beispielloser Arroganz das Recht an, nach ökonomischen Bedürfnissen festlegen zu dürfen, was ‚wahr’ ist und was ein Mensch auszuhalten hat. Sie stilisiert Lügen zur gesellschaftlichen Aufklärung und Unrecht zu rechtsstaatlicher Technik-‚Versorgung’, fahrlässige Gefährdung und Schädigung zu staatlichem ‚Strahlenschutz’. Aber sie schränkt dabei auch immer konsequenter Gewaltenteilungen ein, die für jede funktionierende Demokratie konstitutiv sind.  Die Infiltrationen des Kapitals und der damit einhergehende Abbau an Unabhängigkeit von Politik, Wissenschaft, aber auch Medien und Justiz gegenüber der Industrie und ihren Bedürfnissen haben der Gesellschaft eine neuartige Gleichschaltung im Zeichen kommerzieller Interessen beschert. Sie haben eine Trennung von Politik und Moral, Wahrheit und Verantwortung herbeigeführt, in der der Machiavellismus versunkener Jahrhunderte unter ökonomischem Vorzeichen wieder auferstanden ist. Was dabei herausgekommen ist, ist Raubtierkapitalismus in Reinkultur, der seine Profite mit der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Ausbeutung der Betroffenen erkauft. Er hat aus Bürgern, die das eigentliche Subjekt der Demokratie sein sollten, ein Objekt kommerzieller Interessen gemacht. Die Betroffenen erleben die Demokratie nicht mehr als Herrschaft des Volks, sondern als Diktatur der Industrie – ausgeübt mit staatlicher Beihilfe.

In seinem Buch Die große Gier. Korruption, Kartelle Lustreisen: Warum unsere Wirtschaft eine neue Moral braucht zeigt der bekannte Journalist Hans Leyendecker an eindrucksvollen Beispielen, wie und mit welchen Summen Weltkonzerne heute schieben und bestechen.
 Aber er macht mit Bezug auf die deutschen Verhältnisse auch deutlich, dass die Aushöhlung der Moral auf längere Sicht das Ansehen der deutschen Wirtschaft und selbst die Profite gefährdet. Unsere Wirtschaft brauche nichts so sehr wie eine „neue Moral“, lautet das Ergebnis seiner Recherchen. Wir können es nach unseren Analysen nur bestätigen, möchten es aber nicht auf die Wirtschaft beschränken: Auch Politik, Wissenschaft, Medien und zuweilen selbst unsere Kirchen
  brauchen eine neue Moral! 

Damit sind wir im Urteil noch sehr zurückhaltend. Der Abteilungsleiter im Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), Wolfgang Hetzer, ist sich nicht einmal sicher, wo heute die Grenze zwischen Politik und Organisierter Kriminalität verläuft:  „Vielleicht ist schon jetzt nicht mehr zu klären, in welchem Maße und zu welcher Zeit zwischen (noch) legalen Unternehmen und der Organisierten Kriminalität  Deckungsgleichheit besteht. Die Finanzierungsbedürfnisse der Parteien, die Machtinteressen von Politikern und die Gewinnorientierung von Unter​nehmen scheinen immer stärker in unheilvoller Weise zusammenzu​wach​sen. […] Geld räumt jeden Weg geräusch​los frei“.

Korruption kommt von lateinisch ‚corrumpere’ ‚verderben’, ‚bestechen’, ‚verführen’ und ‚verfälschen’. Nach der Brockhaus-Enzyklopädie bezeichnet man damit wissenschaftlich wie umgangssprachlich einen Bereich „moralisch verwerflicher Sachverhalte, die von Amtsmissbrauch bis zum allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Sittenverfall reichen“.
 Was an Lüge und Korruption im Wirkungsbereich der Techniken des Mobil- und Kommunikationsfunks bereits nachgewiesen ist, haben Stuttgarter Bürger in ihrer Schrift Die Fälscher gezeigt
, und jeder weiß, dass das Gezeigte nur die Spitze des Eisbergs ist. 
Hier ging es nur um eine mentale, eine geistig-moralische Korruption, die der bekannteren materiellen Korruption lediglich einen günstigen Nährboden vorgibt. Doch die Wirkungen dieser ‚mentalen Korruption’ übertreffen die Folgen der materiellen Korruption bei weitem. Sie beeinträchtigen das Niveau der Gesundheitsvorsorge, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und in größtem Stile auch die politische Kultur der Gegenwart. 
4. Aufruf zur Selbsthilfe und zur Unterstützung des MOPHORAD-Projekts 
Der Staat hat mit der Überfrachtung der Lebenswelt durch elektromagnetische Felder immer mehr Bürger in Verzweiflung, ohnmächtige Resignation oder zu latentem Widerstand getrieben. Auch als Wissenschaftler, Ärzte und Techniker, die sich von ihrer fachlichen Kompetenz, ihrem Gewissen und dem Bewusstsein gesellschaftlicher Verantwortung leiten lassen, können wir niemanden ermutigen, sich den Schutzvorstellungen dieses Staates anzuvertrauen. Als Wissenschaftler und Bürger gelangen wir vielmehr auch unsererseits zu dem Ergebnis, dass ein realistischer Gesundheits- und Umweltschutz vor der Wirkung elektromagnetischer Felder derzeit nicht mit den staatlichen Schutzvorstellungen, sondern nur gegen sie zu suchen ist – auf Wegen der Selbsthilfe. Wir sehen deshalb alle, die zu dieser Erkenntnis gelangen, aufgerufen, in solidarischer Gemeinschaft einem aufgezwungenen Verkauf von Gesundheits-, Eigentums- und Umweltrechten entgegenzuwirken. 
Schon unsere Schriftenreihe Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks, die wir hier mit dem dritten Heft fortsetzen, versteht sich als Projekt einer solchen Selbsthilfe. Wir wollen damit jenen Stand des Wissens zugänglich machen, der von den Verantwortlichen ignoriert, geleugnet und der Öffentlichkeit verschwiegen wird. 
Wir verstehen nun aber auch unser Eintreten für das von Prof. Franz Adlkofer vorgestellte Projekt Mögliche gesundheitliche Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung bei Kindern und Jugendlichen (MOPHORAD-Projekt) als weiteres Modellvorhaben solcher Selbsthilfe. Das Projekt wurde oben näher beschrieben. Der Forschungsantrag wurde im Februar 2008 bei der EU-Kommission zur Förderung im 7. Forschungsrahmenprogramm  (FP7) eingereicht. Wegen der sehr guten Bewertung durch ein von der EU-Kommission eingesetztes Gremium unabhängiger Wissenschaftler wurde das Forschungsvorhaben zwar in die Förderliste aufgenommen. Aber es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass es auch gefördert werden soll. Wie weit die deutsch-österreichischen Machenschaften zu dieser ambivalenten Situation beigetragen haben, ist schwer zu beurteilen. Aber es gibt unabhängig von dieser Frage gute wissenschaftliche wie staatsbürgerliche Gründe, für das Projekt einzutreten.
Wir engagieren uns mit dieser Schrift für das Projekt, weil wir von seiner hohen wissenschaftlichen Dignität überzeugt sind. Es ist hervorragend begründet und seiner geplanten Durchführung nach in einem breiten internationalen Rahmen fundiert. Es steht in der Kontinuität internationaler Forschungen von größter Bedeutung für Gegenwart und Zukunft der Bevölkerung. Es wird von kompetentesten Wissenschaftlern internationaler Teams getragen und soll innerhalb des 7. Forschungsprogramms der EU-Kommission durchgeführt werden, auch wenn sich die Kommission nicht oder nur geringfügig daran beteiligen würde – das Einverständnis der Kommission vorausgesetzt.  Es verspricht innerhalb weniger Jahre einen bedeutenden Zuwachs verlässlicher Risikoeinschätzung gerade auch auf Gebieten, die das Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm ausgeblendet hat. 
Wir unterstützen das Projekt aber auch als Maßnahme der Selbsthilfe und des Widerstands gegen eine Politik, die ihrer Verantwortung für den Schutz von Gesundheit, Umwelt und Zukunft nicht gerecht wird. Wir wollen Leben und Umwelt nicht Wissenschaftlern des beschriebenen Typs ausgeliefert sehen, die zu gute Kontakte zur Industrie, zu schlechte zu ihrem Gewissen und zum Stand biologischer Erkenntnis haben. Wir wollen Gesundheit, Umwelt und Lebensqualität auch nicht Politikern anvertrauen, die ihre Verpflichtung zu ausgewogener Information offenbar auf dem Wege einer ebenso gefälligen wie einseitigen Beratung befriedigen zu dürfen glauben. 
Wir appellieren zunächst an die Europäische Kommission und das Europaparlament, sich für eine realistische Erforschung der Risiken einzusetzen und Projekte wie das hier vorgestellte auch finanziell zu unterstützen. Wir appellieren an die Regierungen Europas, sich an der Aufbringung der nötigen Fördermittel zu beteiligen. Aber wir werden die Initiatoren des Projekts auch bei der Suche nach nicht-staatlichen Fördergeldern unterstützen und uns im Falle von Finanzierungslücken mit einem Spendenaufruf an alle europäischen Bürger wenden. 17 Millionen EURO wurden allein für das Deutsche Mobilfunk Forschungsprogramm ausgegeben. Darf ein Projekt an fehlenden 3,5 Millionen scheitern, das einen verlässlicheren Schutz verspricht?  

Carlo Schmid, einer der Väter des Grundgesetzes, hat einmal gesagt: „Demokratie ist die Chance, den Staat zu vermenschlichen.“ Demokratischer Widerstand könnte eine sinnvolle Möglichkeit sein, dem Staat zu sagen, wenn er unmenschlich geworden ist. Noch genauer hat Hermann Hesse die Aufgabe beschrieben, die gegenwärtig immer mehr Menschen mit verwandten Erfahrungen gestellt sehen:  „Heute liegt die politische Vernunft nicht mehr dort, wo die politische Macht liegt. Es muss ein Zustrom von Intelligenz und Intuition aus nicht offziellen Kreisen stattfinden, wenn Katastrophen verhütet oder gemildert werden sollen.“ 
� Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS 1950 MHz) induce gentoxic effects in vitro in human fibroblasts, but not in lymphocytes, in: International Archives of Occupational and Environmental Health 81 (2008) S. 755 – 767. 


� � HYPERLINK "http://www.diagnose-funk.ch/gesundheit/00000097f40ae101b/033ea29ab01004701.html" �www.diagnose-funk.ch/gesundheit/00000097f40ae101b/033ea29ab01004701.html�





� Manfred Dworschak: Beim Tricksen ertappt, in: Der Spiegel 2008 / Nr. 22; auch Spiegel online vom 26.5.08.


� Ders.: Die Favoritin des Professors, in: Der Spiegel  2008 / Nr. 35, S. 148-150.


� 	Dass man zur Frage möglicher Geldflüsse wenig erfährt, liegt in der Natur der Sache. Immerhin ist seit längerer Zeit ein Brief vom 13.4.2005 bekannt, mit dem der Österreichische Vizekanzler und Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Hubert Gorbach auf 15 Fragen der österreichischen Abgeordneten Dr. Gabriela Moser  antwortet. Dabei geht es unter Frage 2 und 3 u. a. auch darum, ob es Zusammenhänge zwischen dem beobachtbaren Herunterspielen von Risiken nach TNO- und Reflex-Studie und Geldflüssen der Industrie geben könnte. Der Minister nennt einiges an Zahlen. Doch zu weit will auch er die Auskunftsfreude nicht treiben: „Eine direkte Zahlung von Mobilfunkbetreibern an die Mitglieder des WBF ist nicht erfolgt. […] Von Seiten der Mobilfunkbetreiber wurden in Kooperation mit ARC gesamthaft rund E 100.000,- beigetragen. Die Aufsplittung in einzelne Firmen und Summen ist nur bedingt möglich und unterliegt der Amtsverschwiegen�heit. Eine Beantwortung ist daher nicht möglich.“ Auf die 15. und letzte Frage der Abgeordneten, ob Mitglieder des WBF „direkt von den Mobilfunkbetreibern für ihre ‚ehrenamtliche’ Tätigkeit“ bezahlt wurden, weiß der Minister nur zu wiederholen: „Siehe dazu meine Beantwortung zu den Fragen 2 und 3.“ - Zur Erläuterung der Abkürzungen: Der Wissenschaftliche Beirat Funk (WBF) untersteht der ARC, der Austrian Research Centers GmbH, dem „größten außer�universitäresn Forschungsunternehmen Österreichs“ (Internetangabe), das zu 50,46 % dem Staat, zu 49,54 % Banken, Versicherungen, Industrie- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen gehört. Im zitierten Fall erweist sich der Staat nicht bei der Herstellung von Transparenz, sondern bei der Verschleierung von Geldflüssen behilflich, die ihrerseits zum ‚Amtsgeheimnis’ erklärt werden – nicht anders als vom Rektor der Universität das Protokoll.


�  Titel des Workshops vom 20.-21. Juni 2007 lt. Veranstaltungsprogramm: Mobilfunk – reale Gefahr oder irreale Diskussion? Veranstalter: Jacobs University Bremen; Begrüßung: Prof Lerchl; Grußwort: Dagmar Wiebusch (IZMF).


�  ad-hoc news vom 07.11.07;  � HYPERLINK "http://www.ad-hoc-news.de/Aktuelle-Nachrichten/de/14074992/Mediziner-geben-Entwarnung" �www.ad-hoc-news.de/Aktuelle-Nachrichten/de/14074992/Mediziner-geben-Entwarnung�.


�  Lerchl, D., Lerchl, A., Hantsch, P., Bitz, A., Streckert, J., Hansen, V. (2000): Studies on the Effects of Radio Frequency Fields on Conifers, Kurzmitteilung auf der Tagung der Bioelectro-magnetics Society in München (bisher nicht als vollständige Publikation veröffentlicht).


�  So A. Lerchl am 9.1.2007 in einem Brief an Frau Dr. E. Vogel vom Bayer. Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz.


� Ähnlich in mehreren Zeitschriften.


� � HYPERLINK "http://www.golem.de/0707/53206.html" �www.golem.de/0707/53206.html�, gez.: ad – powered by golem.


� Von Wissenschaftlern unserer Initiative aus der Dokumentation der Versuche erschlossen.


� S. 72 des angegebenen Buches.


� In: Elektrosmog-Report Nov. 2007.


�  EMF-Monitor 3/08, S. 4.


�  Osterholzer Kreisblatt vom 16. Juni 2007 unter der Überschrift: Professor Lerchl appelliert an alle Kommunen: Keine Steuergelder für weitere Mobilfunk-Studien ausgeben.


�  Die Angaben nach den Protokollen einer Bürgerinitiative vor Ort.


�  Die Fälscher, hrsg. vom Verein zum Schutz der Bevölkerung vor Elektrosmog, Stuttgart 2008.


� � HYPERLINK "http://www.huawei.com/" �www.huawei.com/�, � HYPERLINK "http://www.jacobs-university.de" ��http://www.jacobs-university.de�.


� Hans Drexler und Karl Heinz Schaller: Kommentar zu A. Lerchl „Umgang mit kritischen Kommentaren zu veröffentlichten Daten“. In: Umweltmed. Forsch. Prax. 13 (4) S. 261-264; Zitat  S. 262.


� Alexander Lerchl: Replik zum Kommentar von H. Drexler und K. H. Schaller, ebda. S 263 f.


� So z. B. am 24. Januar 2008 die Sendung Der gefühlte Mobilfunk (Sendereihe Faszination Wissen). 


� Zwei Lieblingsprojekte der Regierung des Saarlandes wurden vom früheren Wirtschaftsminister Georgi gern so benannt: ‚Musterland des Mobilfunks’ und ‚Saarland unwired’.


� Die hier zitierten, an Frau Stöcker gerichteten Briefe sind auf den 1.9., den 6.8. und den 18.8. datiert.


� Ulrich Warnke: Bienen, Vögel und Menschen. Die Zerstörung der Natur durch ‚Elektrosmog’, Kempten 2007, S. 11.


� Hier nach dem Tagungsband des BUND-Mobilfunksymposiums in Mainz 2008 zitiert.


� Berlin 2007.


� Dazu u. a. die ins Grundsätzliche gehende Rezension des von Heike-Solweig Bleuel hrsg. Buches Generation Handy. Grenzenlos im Netz verführt  (St. Ingbert 2007), in der Werner Thiede nicht nur auf Zeitsymptome wie Antennen auf Kirchtürmen oder das unkritische Portal � HYPERLINK "http://www.kirchenhandy.de" ��www.kirchenhandy.de� hinweist, die für viele Gläubige zu einem Ärgernis geworden sind, sondern auch feststellt: „Dass die Schöpfung nicht zuletzt vor einem Übermaß an elektromagnetischer Überfrachtung zu bewah�ren sei, muss von der theologischen Ethik weithin erst noch entdeckt werden.“ (Materialdienst der Evang. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen [EZW] 8 / 2008, S. 136 f.).


� Wolfgang Hetzer: Theorie und Praxis der Organisierten Kriminalität in Europa, in: Dokumentation 4. Offene Akademie, Gelsenkirchen 2007, S.24. 


� Leipzig 2001, Bd. 12, S. 406.


� Wie Anm. 18.
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